
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/8/30 1Ob166/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1972

Norm

JN §104 D

Rechtssatz

Die Gerichtsstandvereinbarung gilt auch für jene Streitfälle, die ihre Wurzel in der bewußt unvollständigen Wiedergabe

des Vertragsinhaltes in der schriftlichen Vertragsurkunde (hier: "schwarzer" Kaufpreisteil) haben.

Entscheidungstexte

1 Ob 166/72

Entscheidungstext OGH 30.08.1972 1 Ob 166/72

Veröff: EvBl 1973/40 S 99
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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